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Am 11. Juni 2012 haben der Erziehungsrat von Basel-Stadt und am 13. Juni 2012 der 
Bildungsrat von Basel-Landschaft eine gemeinsame Jahresstundentafel vom Kindergarten 
bis Ende Gymnasium beschlossen.  

Der Regierungsrat legte dazu im Frühling 2013 dem Erziehungsrat einen Antrag zum 
Beschluss vor. Für die Festlegung der Unterrichtszeiten war dann der Erziehungsrat 
zuständig (§ 45 der Schulordnung). 

Für den Kindergarten wurden im Vorfeld zum Beschluss des Erziehungsrats vier Varianten 
der Unterrichtszeiten in die Anhörung gegeben, wobei die 4. Variante vorsah, an allen 
Kindergärten die Unterrichtszeiten an jene der Primarschulen anzupassen (8h – 12.15h und 
von 14h – 15.30h.  

In der Folge beschloss der Erziehungsrat jedoch, dass die Unterrichtszeiten der 
Kindergärten nicht an diejenigen der Primarschule 1. – 6. Klasse angepasst werden sollen.  

Da die Gründe für diesen Entscheid nicht ersichtlich sind und die Nachteile der 
unterschiedlichen Unterrichtszeiten offensichtlich überwiegen, stellen sich der Interpellantin 
folgende Fragen an den Regierungsrat: 

1. Welche Variante hat die Regierung dem Erziehungsrat im Auswertungsbericht und in 
der Zusammenfassung der Stellungnahmen zur Anhörung Zeitstrukturen der Basler 
Schulen ab Schuljahr 2015/2016 zur Empfehlung vorgelegt und warum? 

2. Warum wurde die Prämisse des Anhörungsberichts vom 20. Dezember 2012 für 
gleiche Unterrichtszeiten für alle 8 Primarschuljahre an Standorten mit Kindergärten 
am Schulstandort oder nahe beim Schulstandort und Kindergärten, die an die 
Tagesstruktur der Primarschulstandorte angebunden sind nicht eingehalten? Wie viele 
solche Kindergärten gibt es im Kanton Basel-Stadt? 

3. Ist der Entscheid des Erziehungsrat kantonal verbindlich oder kann beispielsweise 
Riehen und Bettingen eine andere Lösung treffen? 

4. Wie steht der Regierungsrat zur Tatsache,  

a) dass die Primarstufe gegenüber heute die einheitlichen Unterrichtszeiten resp. die 
vom Volk verlangten Blockzeiten verliert, obwohl neu der Kindergarten explizit zur 
Primarstufe gehört? 

b) dass für berufstätige Eltern von Kindergarten- und Primarschulkinder sich die 
Situation verschlechtert hat, da sie vom längeren Vormittagsunterricht der 
Primarschule nicht profitieren können und am Nachmittag nun früher zu Hause sein 
müssen? 

c) dass es für die Eltern ein Nachteil ist, dass sie Primarschul- und Kindergartenkinder 
nicht gleichzeitig abholen können und dass Geschwister oder benachbarte Kinder 
nicht gemeinsam nach Hause gehen können? 

d) dass an gemeinsamen Projekten Kindergarten-Primarschule auf die verschiedene 
Zeitstruktur geachtet werden muss? 

e) dass für die Tagesstrukturen die ungleiche Schulschlusszeit ungünstig ist, weil die 
Kinder zu verschiedenen Zeiten mittags eintreffen und das Nachmittagsmodul dann 
durch ein Kommen und Gehen geprägt ist, wodurch gemeinsame pädagogische 
Angebote resp. Ausflüge im Nachmittagsmodul verunmöglicht werden? 

f)  dass die Verrechnung von Leistungen der Tagesstrukturen erschwert wird, da die 
Mittags- und Nachmittagsmodule des Kindergartens und der Primarschule 
unterschiedlich lang werden.? 
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